
 

Ausschussvorsitzender Dr. Zeljko Dragic ruft den TOP auf. 

 

Gemäß § 20 Abs. 4 des Nds. Brandschutzgesetzes werden der Gemeindebrandmeister und die 

Ortsbrandmeister sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister und die stellvertretenden 

Ortsbrandmeister für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Über Ihre 

Ernennung beschließt der Rat der Gemeinde nach Anhörung des Kreisbrandmeisters auf Vorschlag 

der jeweiligen Ortsfeuerwehr. Der Vorschlag zur Ernennung des Ortsbrandmeisters und seines 

Vertreters wird von der Mehrheit der in einer hierzu einberufenen Versammlung anwesenden 

aktiven Mitglieder der jeweiligen Feuerwehr abgegeben. 

 

Die Amtszeit des bisherigen Ortsbrandmeisters Sven Kramer endet mit Ablauf des 31.03.2018. Er hat 

signalisiert, dass er für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Die Jahreshauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr Rieste findet am 16.03.2018 statt, sodass zur Ratssitzung am 14.03.2018 kein 

Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr Rieste vorliegt.  

 

Der Beschluss erfolgt daher unter Vorbehalt des Vorschlages der Mitgliederversammlung. 

 

Die Stellungnahme des Kreisbrandmeisters des Landkreises Osnabrück, Herr Cornelis van de Water, 

wird umgehend nach der Mitgliederversammlung eingeholt. 

  


